
 
 

Nutzungsvereinbarung für den Vereinsbulli der Stadt Geseke 
 

Zwischen der Stadt Geseke und der als Nutzungsberechtigte/r bezeichneten Partei wird über den 

städtischen Vereinsbulli folgende Nutzungsvereinbarung abgeschlossen: 

 

Eigentümer 

Stadt Geseke  
An der Abtei 1 
59590 Geseke 

 

Nutzungsberechtigte/r: 

 

Verein/Organisation 

 

vertreten durch 
 
 

Anschrift, Ort 

 

Telefon 

 

Mail: 

 

Fahrerlaubnis: 

Der Fahrer/die Fahrerin hat den Personalausweis Nr. ________________________________ sowie den 

Führerschein Nr. ______________________________ vorgelegt. 

 

Nutzungsdauer: 

Das Nutzungsverhältnis beginnt mit der Abholung des Fahrzeugs und endet mit der vereinbarten 

Rückgabe. 

Datum  ______________________________________________________________________________ 

 

Abholung und Rückgabe: 

Standort zu Abholung des Fahrzeugs ist der Parkplatz der Stadtverwaltung Geseke, An der Abtei 1, 

59590 Geseke.  

Das Fahrzeug ist während der Dienstzeiten der Stadtverwaltung Geseke abzuholen und zurückzugeben.  



 
 
Dienstzeiten:  

Montag – Freitag 08:00 Uhr – 12.30 Uhr | Montag, Dienstag, Donnerstag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Nach jeder Fahrt sind der End-Kilometerstand und die Nutzungszeit im Fahrtenbuch einzutragen. 

Das Fahrzeug ist vollgetankt und sauber zurückzugeben. Bei Bedarf ist der Innenraum auszusaugen, bei 

starker Verschmutzung ist das Fahrzeug außen zu reinigen. Solle das Fahrzeug nicht in einem 

ordnungsgemäßen Zustand zurückgegeben werden, obliegt es der Stadt Geseke, die Reinigung zu 

beauftragen und die Kosten dem/der Nutzungsberechtigten in Rechnung zu stellen.  

 

Abrechnung: 

Für die Nutzung des Fahrzeugs sind 0,20 €/km zu entrichten.  

Die Abrechnung erfolgt zum 30.06. und 15.12. über die hinterlegte Bankverbindung. Der Betrag wird im 

SEPA-Lastschriftverfahren abgebucht.  

Erfolgt innerhalb eines Monats nach Abbuchung kein Widerspruch, so gilt die Abrechnung als anerkannt. 

 

Datenschutz: 

Die Stadt Geseke ist gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) berechtigt, alle notwendigen 

Daten der / des Nutzungsberechtigten zu speichern und zu nutzen. Die Kenntnisnahme und Speicherung 

der Daten ist Voraussetzung für das Zustandekommen dieser Vereinbarung und erfolgt mit dessen 

Unterzeichnung. 

 

Datum 

 

 

Unterschrift        Unterschrift 
Stadt Geseke       Nutzungsberechtigter 

 

 

 

 

 

 


